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Kommunale Anschlussbeiträge, Wasser/Abwasser

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 402 vom 03.05.2010:

Im Urteil  vom 17.02.2010 zu den drei Fällen 8 K 1742/08, 8 K 1743/08 und 8 K 
1702/09 hat das Verwaltungsgericht Potsdam Anschlussbeitragsbescheide des Was-
ser-/Abwasser-Zweckverbandes Komplexsanierung Mittlerer Süden (KMS) aufgeho-
ben. 

Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung:

1. Was war Gegenstand der Klagen?
2. Was hat das Gericht geurteilt? 
3. Welche Konsequenzen hat das Urteil im Hinblick auf Gebührenbescheide im Be-
reich Trinkwasser Abwasser?
4.  Welche Konsequenzen hat  das Urteil  im Hinblick auf  Erschließungsbeitragsbe-
scheide? 
5. Was hat das für Auswirkungen auf die Finanzlage des KMS?
6. Was hat das für Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit des KMS?
7. Was bedeutet dies für die Zweckverbandsmitglieder? 
8. Wird die Landesregierung den KMS weiter mit Mitteln aus dem Schuldenmanage-
mentfonds unterstützen? Sind daran Bedingungen geknüpft? Wenn ja, welche? 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfra-
ge wie folgt:

Frage 1: Was war Gegenstand der Klagen?
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zu Frage 1:  Gegenstand der Klageverfahren waren Beitragsbescheide des Zweck-
verbandes für den Anschluss an die zentrale öffentliche Wasserversorgung sowie 
Abwasserentsorgung. 

Frage 2: Was hat das Gericht geurteilt?

zu Frage 2:  Das Urteil zum Aktenzeichen VG K 1702/09 ging beim Prozessbevoll-
mächtigten des Zweckverbandes am 10. Mai 2010 ein und ist noch nicht rechtskräf-
tig. Es wird in anonymisierter Form beigefügt. 

Frage 3:  Welche Konsequenzen hat das Urteil im Hinblick auf Gebührenbescheide 
im Bereich Trinkwasser Abwasser?

Frage 4:  Welche Konsequenzen  hat  das Urteil  im Hinblick auf  Erschließungsbei-
tragsbescheide?

Frage 5: Was hat das für Auswirkungen auf die Finanzlage des KMS?

Frage 6: Was hat das für Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit des KMS?

Frage 7: Was bedeutet dies für die Zweckverbandsmitglieder?

zu Fragen 3-7: Der Zweckverband beurteilt im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung eigenverantwortlich, welche Auswirkungen die Entscheidung hat und welche 
Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 

Frage 8:  Wird die Landesregierung den KMS weiter mit Mitteln aus dem Schulden-
managementfonds unterstützen? Sind daran Bedingungen geknüpft? Wenn ja, wel-
che? 

zu Frage 8: Der Schuldenmanagementfonds beabsichtigt auf der Grundlage von ak-
tuellen  wirtschaftlichen  Daten  des  Zweckverbandes  KMS  im  Herbst  2010/Winter 
2010/2011 einen Statusbericht für die Sparten Abwasser und Trinkwasser zu erstel-
len. Von den Inhalten der Untersuchung, die ihren Niederschlag in dem Statusbericht 
finden werden, und der Haushaltslage des Landes Brandenburg ist es abhängig, ob 
und inwieweit  das  Land aus dem Schuldenmanagementfonds den Zweckverband 
KMS finanziell unterstützen wird.


































